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MEIN URTEIL

Pfiffige
Kündigung

IJ' ält sich der Arbeitgeber nicht
I I an die Pflichten aus dem Be-
triebsverfassungsgesetz. kann der
Betriebsrat ihn durch ein Beschluss-
verfahren dazu zwingen. Die Ent-
scheidung des Arbeitsgerichts kann
dann gegen den Arbeitgeber voll-
slreckt werden. Für jede Zuwider-
handlung droht ein Zwangsgeld, das
bis zu 500 000 Euro betragen kam -
und das 30 Jahre lang.Ist der Arbeit-
geber etwa verpflichtet worden, kei-
ne Überstunden mehr ohne Zustim-
mung des Betriebsrats anzuordnen,
kann das richtig teuer werden.

Kein Wundel dass die Arbeitge-
ber Vollstreckungstilel scheuen wie
der Teufel das Weihwasser. Sie hof-
fen, mit einem gerichtlichen Ver-
gleich besser davonzukommen. Aber
diese sind vollstreckbar wie gerichtli-
che Beschlüsse. Wie kommt der Ar-
beitgeber davon wieder runter?

Einer hatte eine pfiffige Idee. Der
Vergleich aus dem Jabr 1988 laute-
te:,,Der Arbeitgeber wird den Be-
triebsrat im Vorfeld personeller
Maßnahmen so früh wie möglich,
auf jeden Fall vor interner Aus-
schreibung, über die geplante perso-
nelle Maßnahme unterrichten und
sie mit dem Betriebsral beralen."
2005 stellte der Betriebsrat ihm
eine vollstreckbare Ausfertigung
des Vergleichs zur Vorbereitung el-
ner Zwangsvollstreckung zu. Die Re-
aktion des Arbeitgebers: Er kündig-
te die Vereinbaruns.

Und das Bundesarbeitsg€ticht
(BAG) gab ihm nun recht. Nach Ab-
lauf der dreimonatigen KüLndigungs-
frist für Betriebsvereinbarungen war
die Verpflichtung des Arbeitgebers
aus dem gerichtlichen Vergleich
durch die Kündigung entfallen. Die
Regelung wirkte auch nicht nach,
weil sie nicht zur erzwingbaren Mit-
bestimmung zählte. Also war der
Zwangsvollstreckung die Grundlage
entzogen (AZ: 1 ABR 86/06).

Aber: Arbeitgeber, die unter sol-
chen Titeln leiden, dtirfen sich jetzt
nicht zu früh freuen. Eine Kündi-
gung ist nur möglich, wenn die im
Vergleich getroffene Abrede - wie
hier - weiter geht als die ohnehin be-
stehende gesetzliche Verpflichtung.
Hat der Vergleich dagegen keinen ei-
genen rechtsgestaltenden Charatter,
sondern gibt sie nur das Gesetz wie-
der, dann ist der gerichtliche Ver-
gleich - so das BAG - nicht kündbar.
Denn damit wüLrde der Arbeitgeber
nicht eine materiellrechtliche Ver-
pflichtung beenden, sondern nur die
Vollstreckbarkeit des Vergleichs be-
seitigen - was er nicht darf.

Eine kluge und interessengerech-
te Entscheidung. Will der Betriebs-
rat in dem Vergleich doch dauerhaft
mehr als das, was das Gesetz ihm zu-
gesteht, dann muss er in dem
Scbriftstück auch den Ausschluss ei-
ner Kündigung vereinbaren. Wenn
der Arbeitgeber das mitmacht.
Roland Lukas, langjähriger Vizepräsi-
dent des Arbeitsgerichts Frankfurt,
arbeitet als selbständiger Konflikt-
löser im Arbeitsrecht.
88 Wochen lang hat unser Kolumnist
auf dieser Seite aktuelle Urteile erläu-
tert und kommentiert. Künftig will er
sich wieder ausschließlich seiner Eini-
gungsstelle widmen. An dieser Stelle
schreiben von der kommenden Wo-
che an die beiden Rechtsprofessoren
Volker Rieble und Olaf Deinert.


